
 

 

Änderung der Wahlordnung des Jugendgemeinderats 

Der Gemeinderat der Stadt Gerlingen hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2025 aufgrund der 

Empfehlung durch den Jugendgemeinderat durch einstimmigen Beschluss in der 

Jugendgemeinderatssitzung am 04. Dezember 2024 und nach Vorberatung im Finanz-, Verwaltungs- 

und Sozialausschuss am 15. Januar 2025 folgende Änderung der Wahlordnung des 

Jugendgemeinderats vom 20. September 1995 beschlossen: 

§ 3a Digitale Wahl 
 

(1)  Die Wahl der Jugendgemeinderäte kann als digitale Online-Wahl durchgeführt werden. In 
einem Wahlzyklus kann entweder eine traditionelle, papierbasierte Wahl oder eine digitale 
Online-Wahl stattfinden, jedoch nicht eine Kombination beider Wahlarten. Die Entscheidung 
über die Wahlart treffen der Jugendgemeinderat und der Bürgermeister gemeinschaftlich. Der 
Bürgermeister gibt die Entscheidung spätestens 45 Tage vor dem Wahltag bekannt. 

(2)  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten individuelle 
Zugangsdaten zur digitalen Wahlplattform. Diese Zugangsdaten werden den Wahlberechtigten 
rechtzeitig zugestellt und sind ausschließlich für die persönliche Stimmabgabe zu verwenden. 
Der Zugang zur Plattform ist auf den festgelegten Wahlzeitraum begrenzt. 

    (3)  Die Stimmabgabe erfolgt durch Auswahl und Bestätigung der Kandidaten auf der digitalen 
Wahlplattform. Die Plattform muss sicherstellen, dass jede Stimme anonym und eindeutig 
abgegeben wird. Eine einmal abgegebene digitale Stimme ist verbindlich und kann nicht 
widerrufen werden. Wahlberechtigte, die keinen Zugang zum Internet oder zu geeigneten 
Geräten haben, können Ihre Stimme persönlich im Jugendhaus abgeben. Dort wird ihnen 
während des Wahlzeitraums ein Zugang zur digitalen Wahlplattform bereitgestellt. 

    (4)  Das digitale Wahlergebnis wird am Ende des Wahlzeitraums automatisch durch die Plattform 
ermittelt und durch den Wahlvorstand geprüft. Der Bürgermeister veranlasst anschließend die 
öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses. 

 

Die Änderung tritt zum 01. März 2025 in Kraft 

Gerlingen, den 04. Februar 2025 

 

Dirk Oestringer 
Bürgermeister 
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